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§ 30c VwGG Aktenvorlage und -
rückstellung

 VwGG - Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

1. (1)Das Verwaltungsgericht kann Vorlageanträge, Revisionen und Revisionsbeantwortungen samt Beilagen,

Fristsetzungsanträge und Akten des Verfahrens im Original, als Ausdruck von elektronischen Dokumenten oder

als Kopie vorlegen. Der Verwaltungsgerichtshof kann auch die Vorlage im Original oder eine Einsicht ins Original

anordnen. Die Vorlage kann auch im elektronischen Weg erfolgen.

2. (2)Die vom Verwaltungsgericht vorgelegten Akten des Verfahrens sowie die vom Verwaltungsgerichtshof

angeforderten Akten von Gerichten und Verwaltungsbehörden sind nach Abschluss des Verfahrens des

Verwaltungsgerichtshofes zurückzustellen. Wurden diese Akten elektronisch übermittelt, sind die diesbezüglichen

Daten vom Verwaltungsgerichtshof nach Abschluss seines Verfahrens zu löschen.
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